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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte nimmt zu oa Novelle Stellung wie folgt: 

Grund für die vorliegende Novelle ist die bevorstehende Euro-Umstellung und damit die 

erforderliche Anpassung der Schilling-Beträge an Euro-Beträge. 

Weiters werden einige redaktionelle Änderungen bzw Korrekturen durchgeführt, die die 

Bundesarbeitskammer zur Kenntnis nimmt. 

Die Ausweitung des Kreises der an der Vollziehung mitwirkenden Organe auf die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes wird begrüßt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Euro-Umstellung unbedingt eine 

einheitliche Vorgangsweise gewählt werden sollte, denn im Euro-Umstellungsgesetz 

Verkehr, Innovation und Technologie (EUGVIT), das sich ebenfalls im Moment in 

Begutachtung befindet, wird die Umrechnung der Beträge völlig anders gehandhabt. 

Abrundungen um mehr als € 87(!) stehen Umrechnungen bis auf zwei NachkommastelIen 

genau gegenüber. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 

Ungeachtet einer allfälligen Notwendigkeit, das Kraftfahrliniengesetz außerhalb des 

EUGVIT zu novellieren, obwohl alle betroffenen Gesetze beim Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie ressortieren, sollte doch auf eine gewisse 

Einheitlichkeit geachtet werden. 

In der vorliegenden Novelle des Kraftfahrlinien-Gesetzes werden die Beträge für die 

Strafbestimmungen entgegen der Abrundung bzw genauen Umrechnung im EUGVIT 

sogar um mehr als drei Euro aufgerundet. 

2. Blatt 

Derartige Variationen in der Handhabung sind sinnlos und daher spricht sich die 

Bundesarbeitskammer gegen die im Entwurf vorliegende Änderung des Kraftfahrlinien

Gesetzes aus. 

Der Präsident: 

, ----~_ .. _.~-

/~-_. 
Mag Herbert Tumpel 

Der Direktor: 
iV 

Mag Maria Kubitschek 
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